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 Veröffentlicht am 14.09.1994

Norm

ASGG §54 Abs2

Rechtssatz

Eine Überprüfung von Kollektivverträgen auf die Angemessenheit (Gleichwertigkeit) ihrer Einstufungskriterien kann

zwar nicht in einem generellen Normprüfungsverfahren erfolgen, jedoch im Einzelfall zwischen den Parteien eines

Rechtsstreites oder im Rahmen eines (außerstreitigen) besonderen Feststellungsverfahrens.
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